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Sachkunde             Pflichtmodul        3 CP 
Inhalte: 

Rechtskunde: grundlegende Aspekte der deutschen und europäischen Rechtsordnung; wichtige ge-
setzliche Grundlagen zur Bewertung und Einordnung von Chemikalien (CLP-VO, REACH-VO, 
ChemG, GefStoffV, ChemVerbotsV, TGRS); rechtliche Regelungen zum Inverkehrbringen von Chemi-
kalien; umweltrechtliche, exportkontrollrechtliche, biozid- und pflanzenschutzrechtliche Bestim-
mungen; Schutz- und Risikominderungsmaßnahmen; Gefahrstoffe (Einordnung und Kennzeich-
nung) 
Toxikologie: Grundlagen der Toxikologie; Toxikodynamik; Toxikokinetik (Resorption, Distribution, 
Elimination); toxikologische Testmethoden (akute und chronische Toxizitätstests, Mutagenitätstest); 
in-vitro-Methoden; spezielle Toxikologie (Stofftoxikologie); Organtoxikologie; chemische Kanzeroge-
nese; ausgewählte Stoffbeispiele (Pilzgifte, Metalle, organische Lösungsmittel, polychlorierte Bipheny-
le, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Organophosphate, Schädlingsbekämpfungsmittel 
etc.); Wirkungen von Substanzen auf lebende Organismen und das Ökosystem 

Qualifikationsziele und Kompetenzen: 

Rechtskunde: Die Studierenden erhalten einen systematischen und vertieften Einblick in wichtige 
gesetzliche Regelungen zur Bewertung von Chemikalien und lernen, warum und wie adverse Effekte 
von Chemikalien auf den Menschen und die Umwelt unter rechtlichen Aspekten qualifiziert und 
quantifiziert werden. Sie erfahren, wie Gefahrstoffe gekennzeichnet werden und welche Informati-
onsquellen über ihre Einordnung zur Verfügung stehen. Angesprochen werden auch der gesellschaft-
liche Stellenwert der menschlichen Gesundheit und des nachhaltigen Schutzes der Umwelt sowie der 
globale Kontext chemikalienrechtlicher Regelungen. 
Toxikologie: Die Studierenden werden in die Toxikologie eingeführt und lernen toxikologische Test-
methoden kennen. Anhand ausgewählter Beispiele werden ihnen die Prinzipien der Toxikologie ver-
tiefend vermittelt. Die Studierenden erhalten dazu Unterrichtsmaterialien, die auch elektronisch ab-
rufbar sind. 
Mit erfolgreichem Abschluss dieses Moduls erlangen die Studierenden die eingeschränkte 
Sachkunde nach § 2 in Verbindung mit § 5 Chemikalienverbotsverordnung. 
Angebotszyklus: einmal pro Jahr (im Wintersemester) 
Dauer des Moduls: 3 Semester (Das Modul kann auch in einem Semester 

abgeschlossen werden.) 
Voraussetzung für die Teilnahme am Mo-
dul: 

keine 

Organisatorisches: empfohlene Vorkenntnisse für die Vorlesung Toxikolo-
gie: Modul Grundlagen der Organischen Chemie 

Studiennachweise 
(Teilnahme- / Leistungsnachweise): 

Abschlussklausur zu jeder Vorlesung 

Modulabschlussprüfung / Prüfungsform: keine 
Voraussetzung für die Vergabe der CP: bestandene Klausuren (Studienleistungen) 
Verwendbarkeit des Moduls in anderen 
Studiengängen: 

Lehrveranstaltungen Typ SWS Semester / CP 
1 2 3 4 5 6 

Rechtskunde V 1 1 

Toxikologie V 1 2 


